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(45) Trotz Weihnachtsstimmung…. 

1. Schwierige Mitglieder – immer… 

Vielleicht ist das Wort „schwierig“ bereits eine Übertreibung. Manche Ratgeber nennen diese Mitglieder, 

die ich meine, lediglich „sensibel“ und empfehlen Verständnis, Wertschätzen, gar Entschuldigen oder 

Lob. „Die Erhaltung des Zusammenhaltes sollte höchste Priorität haben. Ehrlichkeit, Offenheit und 

Transparenz sind sie Basis dafür. Denn Harmonie und Frieden erreicht man auch nicht, indem man 

etwas vorgaukelt, was gar nicht ist.“ (buhl.de/meinverein)  

 Mitglieder so annehmen wie sie sind hilft zwar Einzelnen, kann aber durchaus den Verein gefährden. 

Letztlich müssen sowohl Vorstand und Mitglied manchmal einsehen, daß eine Trennung besser ist als 

das weitere Zusammenbleiben. 

2. …und überall… 

Zusammenhalt und Zufriedenheit ist die Basis des Vereinslebens. Veränderungen und gelegentliches 

Krisenmanagement können die allseitige Zufriedenheit durchaus gefährden, so notwendig sie auch 

sind. Überall gibt es Mitglieder, die sich gegen alles sperren und die man durchaus ansprechen sollte, 

ob sie sich noch im richtigen Verein befinden. Und das ist eine der vordringlichsten 

Kommunikationsaufgaben des Vereinsvorstandes. 

3. Vereinsstrafen und Vereinsausschluß 

Der Begriff der Vereinstreue ist nicht mehr up to date, der Begriff „mein Verein“ nur noch selten 

anzutreffen – oder durch sog. „Fankultur“ leicht degeneriert. Leider und oft genug sind Vereinsstrafen 

und der Vereinsausschluß als letztes Mittel notwendig. Die Rechtsprechung sieht hierfür ein 

rechtsstaatliches Verfahren vor, die Satzung legt in der Regel ein für den Ausschluß zuständiges Organ 

fest, außerdem Ausschlußgründe und ein bestimmtes Verfahren (s. hierzu Wagner, Verein und 

Verband, Rn. 179 ff.).  

 Eine Anhörung muß stattfinden und eine Berufungsmöglichkeit zur Mitgliederversammlung ist 

ebenfalls gegeben. Und der gerichtliche Rechtsschutz muß gewahrt bleiben. Das wars dann aber auch: 

Der Verein kann sich seine Mitglieder aussuchen; er muß sie in letzter Konsequenz auch wieder 

loswerden können.  



4. Online-Training zu vereinsrechtlichen Themen 

Die Übersicht über die Planung 2022 findet sich auf der Website www.wagner-vereinsrecht.com. 

Diese Website befaßt sich schwerpunktmäßig mit Themen aus dem Vereins- und Verbandsrecht. Sie 

wird ständig erweitert und aktualisiert. 

Nach der Pause über Weihnachten/Neujahr folgt das nächste online-webinar am 19.01.2022, 09:30-

11:00 Uhr zum Thema Vereins- und Verbandsrecht 2022: Rückblick, Vorschau und Einblicke. 

5. Anmeldung 

Den Anmeldelink und weitere Informationen zu Online-Seminaren u.ä. erhalten Sie auch per email: 

wagner@wagner-vereinsrecht.com. 

6. Praxistip 

Ist nur das einzelne Mitglied schwierig oder ist das Mitglied „normal“ angesichts einer schwierigen 

Situation? Um das eine vom anderen unterscheiden zu können braucht es vor allem eines: 

Gelassenheit. Und das wünschen wir uns und sowieso allen – in jeder Jahreszeit. 

Bleiben Sie einigermassen fröhlich… 

 

Ihr 

 

Jürgen Wagner 
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